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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

22/01 Jurisdiktionsnorm

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §129 Abs2;

BauO Wr §129 Abs4;

BauRallg;

B-VG Art94;

JN §1;

Rechtssatz

Nach dem klaren Wortlaut des § 129 Abs 2 und § 129 Abs 4 Wr BauO ist Adressat eines Bauauftrages nur der

Eigentümer (jeder Miteigentümer) des betre enden Gebäudes oder der baulichen Anlage. Dem Bestandnehmer

kommt in einem solchen Verfahren keine Parteistellung zu (Hinweis E 16.10.1990, 90/05/0060, 0093). Die

Verantwortlichkeit des Eigentümers des Bauwerkes gegenüber der Behörde besteht unabhängig davon, ob er vom

Zustand des Bauwerkes Kenntnis hatte oder nicht. Allfällige Rückgri srechte gegenüber Dritten sind bei Gericht

geltendzumachen.
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